
  

  
  
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.1 Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 

sowie den Beteiligungsbericht 2019 
Vorlage: VII/2020/01730 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit dem Haushaltsplan 2021. 
 
2. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2019 zur Kenntnis. 
 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 
 
 
 
 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.2 Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Halle (Saale) 

Vorlage: VII/2019/00059 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt das Einzelhandels- und Zentrenkonzept in der vorliegenden Fassung 
vom Mai 2020 als Grundlage zur weiteren Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 
in der Stadt Halle (Saale). 
Dieses Konzept ersetzt das am 30.10.2013 beschlossene Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept (V/2013/11902).  
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 
 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.3 Beteiligung der Stadt Halle (Saale) am Straßenbahnersatzneukauf der 

HAVAG 
Vorlage: VII/2020/01539 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
 

Der Stadtrat beschließt, dass sich die Stadt Halle (Saale) in den Jahren 2021-2030 mit 
26,28 Mio. Euro an der Finanzierung des Straßenbahnersatzneukaufes beteiligt. Diese 
Mittel dienen ausschließlich dem Erwerb der Straßenbahnen und werden zu 100 Prozent 
aus den der Stadt zugewiesenen Mitteln des § 8 ÖPNVG LSA finanziert. 
Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses bedingt durch den neuen 
Straßenbahnfuhrpark beläuft sich für die Jahre 2021-2030 auf insgesamt 29,396 Mio. 
Euro. Diese Mittel sind durch die Stadtwerke Halle GmbH (SWH) und im Bedarfsfall 
durch die Stadt Halle (Saale) bereitzustellen. 
Diese Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ist in den langfristigen 
Wirtschaftsplanungen der SWH und der HAVAG berücksichtigt. 
Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Einhaltung der finanziellen Verpflichtungen 
des Landes Sachsen-Anhalt und des Stadtwerkekonzerns der Stadt Halle (Saale). 
 
Des Weiteren geht der Stadtrat davon aus, dass das Land die Regionalisierungsmittel in 
der bisherigen Höhe entsprechend § 8 Abs.3 ÖPNVG LSA an die Kommune ausreicht. 
Mit dem Beschluss zum Haushalt 2021 bestätigt der Stadtrat die Mittelbindung bis zum 
Jahr 2024 und verpflichtet sich, in den Haushaltsplanungen 2022 ff. die in der Vorlage 
aufgeführten Haushaltsansätze einzustellen. 
 
Der Stadtrat erwartet, dass mit dieser Beschlussfassung das Land Sachsen-Anhalt noch 
in 2020 einen Zuwendungsbescheid an die HAVAG erteilen kann und wird. 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.4 Baubeschluss Umgestaltung und Neuverlegung des Brödelgrabens, 

Stadtteil Dölau und  
Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 
im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 im Fachbereich Bauen 
Vorlage: VII/2020/01524 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Realisierung der Umgestaltung und Neuverlegung des 

Brödelgrabens. 
 
2. Der Stadtrat beschließt eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) für das 

Haushaltsjahr 2020 im Finanzhaushalt für die Investitionsmaßnahme: 
 
PSP-Element 8.55201011 Brödelgraben 
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 784.300 
EUR. 
 
Die Deckung erfolgt aus folgender Verpflichtungsermächtigung: 
PSP-Element 8.54101129 Paul-Suhr-Straße (HHPL Seiten 138, 617, 1251, 1269) 
Finanzpositionsgruppe 785* Verpflichtungsermächtigung für Baumaßnahmen in Höhe von 
784.300 EUR. 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.5 Bebauungsplan Nr. 188 Kröllwitz, Wohnbebauung Wildentenweg - 

Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: VII/2020/01505 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
1. Der Stadtrat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 188 „Kröllwitz, 

Wohnbebauung Wildentenweg“ aufzustellen. 
 

2. Der Geltungsbereich umfasst die in der Anlage 2 zu diesem Beschluss dargestellten 
Flächen.  
 

3. Der Stadtrat billigt die in der zusammenfassenden Sachdarstellung und Begründung 
genannten Planungsziele. 

 
 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.6 Baubeschluss Dünnschicht Reideburger Straße 

Vorlage: VII/2020/01526 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben beschließt die 
Realisierung der Maßnahme Dünnschicht Reideburger Straße zwischen der Schwerzer 
Straße und der Grenzstraße. 
 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.7 Änderung des Baubeschluss EFRE-Radweg Nordstraße zwischen 

dem Stadtteil Halle/Lettin und der Dölauer Straße vom 27.11.2019 
(Vorlagen-Nummer: VII/2019/00068) 
Vorlage: VII/2020/01710 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt die Änderung des Baubeschlusses mit der Vorlagen-Nummer: 
VII/2019/00068 für den Ausbau einer Radwegeverbindung im Zuge der Nordstraße zwischen 
dem Stadtteil Halle/Lettin und der Dölauer Straße auf einer Länge von ca. 1.650 m mit 
fortgeschriebenen Gesamtkosten in Höhe von 3.464.460,00 Euro. 
 
 
 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 
 
 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.8 Parkgebührenordnung der Stadt Halle (Saale) 

Vorlage: VII/2020/01416 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt die Parkgebührenordnung der Stadt Halle (Saale) gemäß der 
Anlage 1. 
 
 
 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.9 Konzeption für eine weitestgehend autofreie Altstadt Halle (Saale) 

Vorlage: VII/2020/01754 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Der Stadtrat möge beschließen: 
 
Der Stadtrat beschließt die Konzeption für eine weitestgehend autofreie Altstadt.  
Die Verwaltung wird gebeten, die in der Sachdarstellung aufgeführten Maßnahmen im 
übertragenen Wirkungskreis schrittweise umzusetzen.  
Für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Stadtrats wird die Verwaltung beauftragt, die 
zur Umsetzung notwendigen Planungen dem Stadtrat im Zuge der Umsetzung der 
Konzeption zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         15.10.2020 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 13.10.2020: 

 
zu 4.9.1 Änderungsantrag der SPD-Fraktion Halle (Saale) zur 

Beschlussvorlage  Konzeption für eine weitestgehend autofreie 
Altstadt Halle (Saale) – Vorlagen-Nummer: VII/2020/01754 
Vorlage: VII/2020/01854 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Im Maßnahmenkatalog zur Konzeption für eine weitestgehend autofreie Altstadt Halle 
(Saale) sind folgende Änderungen vorzunehmen: 
 

Maßnahme 1: Die Fußgängerachse Hauptbahnhof <-> Markt wird bis zum 

Landesmuseum Moritzburg mittels einer weitgehend durchgängigen Fußgängerzone 

verlängert. 

Im Sinne einer fußverkehrsfördernden Verbindung zwischen Hauptbahnhof und 
Moritzburg sind nordwestlich des Marktplatzes die Bereiche Große Klausstraße Ost 
(Anschluss Marktplatz), Kleine Ulrichstraße (zwischen Dachritzstraße und 
Moritzburgring) und Bergstraße (alternativ Kleine Schlossgasse) als Fußgängerzonen 
zu widmen. Lieferverkehr wird in begrenzten Zeitabschnitten (z. B. vormittags) 
zugelassen sein, die in enger Zeitabstimmung mit den Gewerbetreibenden 
festgelegt werden. Grundstückseigentümer und gemeldete Mietende von 
Wohnungen und Gewerberäumen sowie Handwerker dürfen mit 
Ausnahmegenehmigung einfahren. 



  

  
 

 
Maßnahme 2: Die verkehrsberuhigten Bereiche werden in nordwestlicher und 

südlicher Altstadt ausgedehnt. 

Ziel ist, Aufenthaltsqualität und Bedingungen für den Fußverkehr zu verbessern; 
insbesondere dort, wo schmale Gehwege immer wieder Zufußgehende auf die 
Fahrbahn ausweichen lassen. Zuvor sind Umgestaltungen der Straßenräume 
erforderlich, um die mit der StVO vorgeschriebene Konsistenz von Straßenbild und 
Verkehrsorganisation herzustellen. Über die geplanten Umgestaltungen der 
Straßenräume informiert die Stadtverwaltung fortlaufend im 
Planungsausschuss 
Für die Oleariusstraße zwischen Hallmarkt und Dachritzstraße ist eine Sonderlösung 
erforderlich, um die Erreichbarkeit der Tiergarage Händelhauskarree zu sichern. 

 
Maßnahme 6: Der Radverkehrsring um die Altstadt wird zwischen Klausbrücke und 

Kreisverkehr Oper mittels beidseitiger Radfahrstreifen geschlossen. Der Kfz-Verkehr 

wird, vorerst im Rahmen eines einjährigen Versuchs, in diesem Abschnitt nur noch im 

Uhrzeigersinn (nord- und ostwärts) geführt. 

Die Maßnahme dient, neben der Stärkung des Radverkehrs, der Verringerung des 
Verkehrsaufkommens im Bereich der westlichen und nördlichen Altstadt (und darüber 
hinaus im gesamten sensiblen Verlauf zwischen Burg- und Ankerstraße). Die 
Fahrtrichtung der mittig geführten Kfz entspricht der gegenwärtigen Umleitung am 
Robert-Franz-Ring und würde auch dem künftigen Parkhaus Oper mit Zufahrt von der 
Kapellengasse und Ausfahrt zum Universitätsring Genüge tun (direkter Abfluss zum 
Joliot-Curie-Platz möglich). 
Dennoch ist die Maßnahme als „Verkehrsversuch“ zu werten und bei negativer 
Evaluation nach der Eingewöhnungsphase (ca. 1 Jahr) anzupassen bzw. 
rückabzuwickeln. Angesichts des Pilot-Charakters wird eine Förderung im Rahmen 
des Programms „Post-Corona-Stadt“ angestrebt. Um längere Verkehrswege durch 
die einspurige Verkehrsführung zu vermeiden, wird das Verkehrsleitsystem der 
Stadt dahingehend angepasst, dass bereits an dem Altstadtring deutlich 
vorgelagerten Stellen auf die Verkehrsführung hingewiesen wird.  

 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Vanessa Gaebel 
stellvertretende Protokollführerin 
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